
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 09.04.2024

Thema Gesundheit, Sozialhilfe, Sport
Schlagworte Gesundheitspolitik
Akteure Hess, Lorenz (mitte/centre, BE) NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Heidelberger, Anja
Kipfer, Viktoria
Schneuwly, Joëlle

Bevorzugte Zitierweise

Heidelberger, Anja; Kipfer, Viktoria; Schneuwly, Joëlle 2024. Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik: Gesundheit, Sozialhilfe, Sport, Gesundheitspolitik, 2021 - 2023.
Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 09.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Sozialpolitik
1Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

1Gesundheitspolitik

2Epidemien

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
ALV Arbeitslosenversicherung
WHO World Health Organization
EO Erwerbsersatzordnung
HMG Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte
EPD Elektronisches Patientendossier
KAE Kurzarbeitsentschädigung

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national

CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
AC assurance-chômage
OMS Organisation mondiale de la Santé
APG allocations pour perte de gain
LPTh Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux
DEP Dossier électronique du patient
RHT Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Das elektronische Patientendossier (EPD) soll Vertragsbestandteil bei alternativen
Versicherungsmodellen sein können – dies verlangte Lorenz Hess (mitte, BE) mit einer
im März 2019 eingereichten Motion. Alternative Versicherungsmodelle weisen eine
eingeschränkte Wahlfreiheit bezüglich Leistungserbringenden auf, bringen im Gegenzug
aber einen Prämienrabatt mit sich. Hess erhoffte sich von seinem Vorstoss eine
Förderung des EPD. Im März 2021 beugte sich der Nationalrat über das Geschäft.
Gesundheitsminister Berset hob während der Ratsdebatte hervor, dass dem Bundesrat
bewusst sei, dass Massnahmen ergriffen werden müssten, um das EPD zu verbreiten.
Seit der Einreichung der Motion sei allerdings einiges geschehen, das in die Richtung
der gestellten Forderung gehe. Dabei ging der Gesundheitsminister auf eine
angenommene Motion der SGK-NR (Mo. 19.3955), welche die Abschaffung der
doppelten Freiwilligkeit zum Gegenstand hat, und auf ein angenommenes Postulat
Wehrli (fdp, VD; Po. 18.4328) bezüglich Massnahmen zur Förderung der Verwendung des
EPD ein. Es gelte nun, den Bericht in Erfüllung von Letzterem abzuwarten. Trotz dieser
Worte nahm die grosse Kammer die Motion mit 118 zu 66 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an.
Mit Ausnahme einer Ja-Stimme aus der SP-Fraktion respektive einer Nein-Stimme aus
dem Mitte-Lager stimmten die Fraktionen der GLP, SVP, FDP und der Mitte geschlossen
für die Motion, diejenigen der Grünen und der SP hingegen geschlossen dagegen. 1

MOTION
DATUM: 10.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Während der Herbstsession 2022 stand eine Motion Lorenz Hess (mitte, BE), welche
forderte, dass die Benutzung des EPD in alternative Versicherungsmodelle integriert
werden kann, auf der Traktandenliste des Ständerats. Hans Stöckli (sp, BE) sprach sich
im Namen der SGK-SR gegen das Geschäft aus. Er begründete diese Haltung
insbesondere damit, dass die entsprechenden Grundlagen bereits vorhanden seien.
Zudem sei das Anliegen mittlerweile obsolet, da der Bundesrat eine Vereinigung aller
Behandlungen im EPD und die Schaffung von Opt-out-Möglichkeiten beschlossen habe.
Gesundheitsminister Berset schloss sich diesen Worten an und empfahl ebenfalls die
Ablehnung des Vorstosses. Stillschweigend kam der Ständerat diesem Antrag nach. 2

MOTION
DATUM: 20.09.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Die Umsetzung der parlamentarischen Initiative Giezendanner (svp, AG) zur
Sicherstellung der Blutversorgung und Unentgeltlichkeit der Blutspende schritt Ende
2022 und im Frühjahr 2023 weiter voran.
Im Dezember 2022 nahm der Bundesrat Stellung zur Vorlage. Er begrüsste im Grundsatz
die gesetzliche Verankerung der Unentgeltlichkeit der Blutspende sowie das
Diskriminierungsverbot bei den Ausschlusskriterien der Spenderinnen und Spender; er
schlug bei diesen Artikeln nur wenige kleinere Änderungen vor. Er lehnte jedoch die von
der SGK-NR vorgesehene Verankerung von Finanzhilfen des Bundes im HMG ab, da das
schweizerische Blutspendewesen durch den Verkauf der aus den unentgeltlichen
Blutspenden hergestellten Produkte finanziert werden solle. Des Weiteren sei die
Gesundheitsversorgung Aufgabe der Kantone und nicht des Bundes.
Im März 2023 diskutierte die SGK-NR die Stellungnahme des Bundesrates und nahm alle
Änderungswünsche mehrheitlich an. Eine Minderheit hatte sich vergeblich dafür
eingesetzt, die Finanzhilfen des Bundes im Gesetz verbleiben zu lassen.
Nachdem die Behandlungsfrist des Geschäfts zweimal verlängert worden war, konnte
der Nationalrat in der Sondersession 2023 über die Vorlage diskutieren. Brigitte
Crottaz (sp, VD) zog die Minderheit aus der Kommission weiter in den Nationalrat und
setzte sich hier abermals für die Möglichkeit für Finanzhilfen von Bundesseite ein, um
die ausreichende Versorgung mit Blutkonserven zu gewährleisten. Dies unter anderem,
da es sich bei der Finanzhilfe lediglich um eine Kann-Formulierung handle, diese also
nicht umgesetzt werden müsse, wenn es nicht nötig sei. Da die parlamentarische
Initiative Giezendanner primär auf die Bereitstellung genügender Blutkonserven
fokussiere, gebe es durchaus Sinn in Ausnahmefällen eine Finanzierungsmöglichkeit auf
Bundesebene bereitzustelllen, pflichtete Nationalrat Lorenz Hess (mitte, BE) für die
Mitte-Fraktion bei. Nach den weiteren Fraktionsvoten und der Stellungnahme von
Gesundheitsminister Berset schritt die grosse Kammer zur Abstimmung. Nachdem
Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen wurde, stimmte der Nationalrat mit 101 zu 81

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2023
VIKTORIA KIPFER
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Stimmen für den Mehrheitsantrag bezüglich der Finanzhilfen und unterstützte damit
vollumfänglich seine Kommission. Sowohl die geschlossen stimmenden Fraktionen der
FDP und der SVP, als auch die klare Mehrheit der Grünen-Fraktion sprachen sich für
den Mehrheitsantrag aus. Die Fraktionen der SP, GLP und Mitte unterstützten dagegen
die Minderheit Crottaz. In der Gesamtabstimmung wurde das Geschäft einstimmig
angenommen. 3

Epidemien

In der Herbstsession 2022 setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der fünften
Änderung des Covid-19-Gesetzes auseinander. Dabei wurden zwar auch einzelne neue
Bestimmungen diskutiert, hauptsächlich stand aber die Gültigkeitsdauer des Covid-19-
Gesetzes insgesamt sowie einzelner Regelungen im Mittelpunkt des Interesses. 
Eine Minderheit Glarner (svp, AG) wehrte sich gegen Eintreten. Der
Minderheitensprecher kritisierte ausführlich die bisherigen Corona-Massnahmen,
insbesondere die Zertifikatspflicht, und beschuldigte Bundesrat und Parlament unter
anderem, «Tausende Existenzen vernichtet» zu haben. Neben dieser «Drangsalierung
der Bevölkerung und der Wirtschaft» kritisierte er etwa auch den Einfluss, den die WHO
auf die Gesetzgebung des Bundes nehme. Da man inzwischen «nicht einmal mehr ganz
so sicher [sei], ob es sich im Sinne der WHO wirklich um eine echte Pandemie
gehandelt» habe, solle der Nationalrat nicht auf die Gesetzesänderung eintreten.
Dieser Antrag fand jedoch nur bei einer Mehrheit der SVP-Fraktion Zustimmung und
wurde mit 130 zu 43 (bei 3 Enthaltungen) abgelehnt. Die Sprechenden der übrigen
Fraktionen wiesen darauf hin, dass man nicht wisse, wie sich die Covid-19-Pandemie in
Zukunft entwickeln werde, und man daher mit einer Verlängerung des Gesetzes
sicherstellen wolle, dass man auch in den nächsten zwei Wintern noch über die nötigen
Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie verfüge. Bundesrat Berset verwies darauf,
dass man sich zur Zeit in einer Übergangsphase befinde, die Wachsamkeit und
Reaktionsfähigkeit erfordere – wofür verschiedene Regelungen des Covid-19-Gesetzes
wichtig seien. Dabei schlug die Regierung vor, nur einen Teil der bisherigen
Massnahmen zu verlängern, nicht aber die meisten Unterstützungsmassnahmen.
Abschliessend liess es sich der Gesundheitsminister ob der Vorwürfe des
Minderheitensprechers nicht nehmen, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass keine
dieser Regelungen etwas mit der WHO zu tun hätten. 

Bei der Detailberatung standen nicht nur die Fragen zur Verlängerung von Massnahmen
an, der Bundesrat beabsichtigte auch, die Kantone stärker in die Verantwortung zu
nehmen. So sollten diese zukünftig ab 2023 für die Organisation der Covid-19-Tests
verantwortlich sein: Sie sollten das Angebot gewährleisten und die Kosten übernehmen.
Nach der Rückkehr in die normale Lage gemäss Epidemiengesetz könne der Bund die
entsprechenden Kosten nicht mehr ewig übernehmen, stattdessen müssten die
Kantone ihre Verantwortung wieder wahrnehmen, forderte der Gesundheitsminister
und mit ihm eine Minderheit Aeschi (svp, ZG). Die Kommissionsmehrheit wollte die
Organisation der Tests jedoch weiterhin beim Bund belassen, um einen
«Flickenteppich von verschiedenen Massnahmen» zu verhindern, wie es
Kommissionssprecher Hess (mitte, BE) formulierte. Mit 136 zu 55 Stimmen folgte der
Nationalrat der Kommissionsmehrheit, die SVP-Fraktion und eine Minderheit der
FDP.Liberalen-Fraktion stimmten dem Bundesrat zu. 
Stattdessen schlug die Kommissionsmehrheit eine andere Neuregelung hinsichtlich
kantonaler Belange vor. So habe man im Dezember 2021 bereits die Finanzierung der
Vorhalteleistungen durch die Kantone – also die Bereitstellung der Spitalkapazitäten –
geregelt, nun müsse der Bund auch bezüglich der Finanzierung der Vorhalteleistungen
bei ausserkantonalen Patientinnen und Patienten Regeln schaffen. Eine Minderheit
Hess, vertreten durch Ruth Humbel (mitte, AG), befürchtete jedoch, dass solche
Bundesregelungen Forderungen nach Abgeltung durch den Bund nach sich ziehen
würden, und empfahl diese zur Ablehnung. Mit 112 zu 78 Stimmen folgte der Nationalrat
der Kommissionsmehrheit, einzig die SVP- und eine Mehrheit der Mitte-Fraktion
sprachen sich für den Minderheitsantrag aus. 

Abändern wollte der Bundesrat auch die Massnahmen zum Schutz besonders
gefährdeter Arbeitnehmender. Hier wollte die Regierung die Pflicht zur
Lohnfortzahlung, falls behördliche Massnahmen keine Weiterarbeit erlaubten, durch
eine Pflicht, den Betroffenen Homeoffice oder gleichwertige Ersatzarbeit anzubieten,
ersetzen. Eine Minderheit Flavia Wasserfallen (sp, BE) beantragte die Beibehaltung der
bisherigen Formulierung. «Wenn der Bund Massnahmen anordnet, muss auch
Erwerbsersatz an die Arbeitgebenden ausbezahlt werden», betonte die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Minderheitensprecherin. Mit 109 zu 81 Stimmen folgte der Nationalrat der Regierung,
die Minderheitsposition unterstützten die Fraktionen der SP, GLP und Grünen.
Zudem wollte der Bundesrat die Regelungen zum Proximity Tracing im Epidemiengesetz
durch Regelungen zu einem sogenannten Presence-Tracing ergänzen. Damit sollten
Teilnehmende von Veranstaltungen freiwillig «ihre Anwesenheit ohne Angabe von
Personendaten» erfassen können. Eine Minderheit Glarner wollte die Regelungen zum
Proximity und Presence Tracing streichen, da Ersteres «ein Riesenflop» gewesen sei.
Besonders energisch kritisierte der Minderheitensprecher überdies eine bereits
bestehende Regelung, wonach der Bundesrat völkerrechtliche Vereinbarungen unter
anderem zur «Harmonisierung der Massnahmen zur Erkennung, Überwachung,
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten» eingehen könne. Dadurch
würde die Schweiz «gezwungen sein, Massnahmen des Auslands zu übernehmen». Mit
141 zu 50 Stimmen folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit. Eine Mehrheit der
SVP-Fraktion sprach sich für den Minderheitenantrag aus. 

In der Folge diskutierte der Nationalrat über die Verlängerungen des Gesetzes und
einzelner Massnahmen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Geltungsdauer des
Gesetzes vom 31. Dezember 2022 auf den 30. Juni 2024 zu verlängern, um die
Instrumente gegen die Pandemie für die nächsten zwei Winter zu sichern.
Diesbezüglich lagen zwei Minderheitsanträge vor, wobei eine Minderheit I Glarner das
Gesetz bis Ende März 2023, eine Minderheit II Dobler (fdp, SG) bis Ende Juni 2023 in
Kraft belassen wollte. Eine allfällige Ausbreitung der Krankheit sei spätestens im
Frühling vorbei, weshalb das Gesetz maximal bis Ende März 2023 verlängert werden
solle – wenn überhaupt –, forderte Andreas Glarner. Auch Marcel Dobler wollte das
Gesetz «nur so lange wie nötig verlängern und nicht auf Vorrat», bei einem Ende im
März 2023 müsste über eine allfällige Verlängerung aber genau während der
Grippesaison beraten werden, gab er zu Bedenken. Kommissionssprecher Lorenz Hess
warnte vor weiteren «Hauruckübungen» bei einem frühzeitigen Auslaufen des
Gesetzes. Mit einer Verlängerung bis 2024 sei man «für den Fall eines Falles bereit».
Die Mehrheit setzte sich gegen die Minderheit Glarner durch (mit 109 zu 75 Stimmen bei
3 Enthaltungen), die zuvor der Minderheit Dobler vorgezogen worden war. Der
Minderheitsposition von Andreas Glarner folgten Mehrheiten der SVP- und der
FDP.Liberalen-Fraktion und ein Mitglied der Mitte-Fraktion.

Eine Mehrheit der SPK-NR hatte zudem einen Antrag zur fünften Änderung des Covid-
19-Gesetzes eingereicht. Sie wollte die Regelung zur Stimmabgabe in Abwesenheit bei
Quarantäne oder Isolation ebenfalls bis Ende Juni 2024 verlängern, was der Bundesrat
nicht vorgesehen hatte. Falls erneut eine Pflicht zur Quarantäne und Isolation
ausgerufen würde, sollten die Nationalratsmitglieder in der Lage sein, wenn nötig digital
abzustimmen. Eine Minderheit Buffat (svp, VD) der SPK-NR sprach sich jedoch gegen
diese Verlängerung aus. Mit 142 zu 49 Stimmen folgte der Nationalrat gegen den Willen
der SVP-Fraktion der Kommissionsmehrheit. Darüber hinaus verlängerte der Nationalrat
mit 141 zu 48 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) entgegen einer Minderheit Aeschi die
Regelung zum Covid-19-Zertifikat, lehnte aber mit 125 zu 66 Stimmen einen
Minderheitsantrag von Flavia Wasserfallen ab, wonach zusätzlich auch die Massnahmen
bezüglich EO, ALV, KAE sowie Kultur- und Härtefallhilfen bis Ende Juni 2024 gültig
bleiben sollten. 

Schliesslich entschied sich der Nationalrat mit 140 zu 48 Stimmen, das Gesetz erneut
dringlich zu erklären, und sprach sich damit gegen einen Minderheitsantrag Aeschi aus.
Nach drei Jahren «im ausserordentlichen Modus» und einen Tag nach einer weiteren
Dringlicherklärung eines Gesetzes solle man zu einer «durchdachten Gesetzgebung»
zurückkehren, hatte Thomas Aeschi vergeblich argumentiert. Gesundheitsminister
Berset plädierte jedoch dafür, die Regelungen ohne Unterbruch ab dem 1. Januar 2023
zu verlängern. Mit 140 zu 47 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der Nationalrat den
Entwurf der fünften Änderung des Covid-19-Gesetzes in der Gesamtabstimmung an.
Eine Mehrheit der SVP-Fraktion sprach sich für Ablehnung aus. 4

1) AB NR, 2021, S. 361 f.
2) AB SR, 2022, S. 792
3) AB NR, 2023, S. 827 ff.; Medienmitteilung SGK-NR vom 24.3.23; Stellungsnahme Bundesrat vom 16.12.22
4) AB NR, 2022, S. 1737 ff.
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